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BUNDESGESETZBLATT

FUR DIE REPUBLIK OSTERREICH

Jahrgang 2022 Ausgegeben am 19. Juli 2022 Teil I

111. Bundesgesetz: Anderung des Lohn- und Sozialdumping-Bekdmpfungsgesetzes und des
Arbeitskrafteliberlassungsgesetzes

(NR: GP XXVII RV 1488 AB 1602 S. 167. BR: AB 11032 S. 943.)
[CELEX-Nr.: 32020L1057]

111. Bundesgesetz, mit dem das Lohn- und Sozialdumping-Bekdmpfungsgesetz und das
Arbeitskrafteliberlassungsgesetz gedndert werden

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel 1
Anderung des Lohn- und Sozialdumping-Bekampfungsgesetzes

Das Lohn- und Sozialdumping-Bek&dmpfungsgesetz, BGBI. | Nr. 44/2016, zuletzt gedndert durch das
Bundesgesetz BGBI. | Nr. 174/2021, wird wie folgt geéndert:

1. 81 Abs. 8 Z1 lautet:
1. die Tatigkeit als mobiler Arbeitnehmer im Sinne des Abs. 9 in der grenziberschreitenden Giiter-
und Personenbefoérderung (Transportbereich), sofern die Arbeitsleistung ausschlieBlich im
Rahmen des Transitverkehrs erbracht wird und nicht der gewdhnliche Arbeitsort in Osterreich
liegt; bei mobilen Arbeitnehmern im Stralenverkehr finden jedoch § 21a und § 26a Abs. 1 Z 3
und Abs. 2 Anwendung;*

2.8 1 Abs. 9 lautet:

»(9) Im Sinne dieses Bundesgesetzes sind mobile Arbeitnehmer Personen, die als Fahrer oder als
Begleitpersonal in der Personen- und Guterbeforderung tatig sind, sowie Arbeitnehmer eines
Arbeitgebers, der in einer anderen Branche als der Personen- und Glterbeférderung tatig ist, der aber die
Arbeitnehmer in Osterreich vorwiegend in der Personen- und Giiterbeférderung einsetzt. Dies gilt auch
fir jene Bestimmungen dieses Bundesgesetzes, die in Umsetzung der Richtlinie (EU) 2020/1057 zur
Festlegung besonderer Regeln im Zusammenhang mit der Richtlinie 96/71/EG und der Richtlinie
2014/67/EU fiir die Entsendung von Kraftfahrern im StraRenverkehrssektor und zur Anderung der
Richtlinie 2006/22/EG beziiglich der Durchsetzungsanforderungen und der Verordnung (EU)
Nr. 1024/2012, ABI. Nr.L 249 vom 31.07.2020 S. 49, und von Anhang 31 Teil A Abschnitt2 des
Abkommens tiber Handel und Zusammenarbeit zwischen der Europdischen Union und der Europdischen
Atomgemeinschaft einerseits und dem Vereinigten Konigreich GroRbritannien und Nordirland
andererseits, ABI. Nr. L 149 vom 30.04.2021 S. 10 (im Folgenden: Abkommen mit dem Vereinigten
Konigreich GroBbritannien und Nordirland) erlassen wurden.*

3. Nach § 1 wird folgender § 1a samt Uberschrift eingefuigt:

wZusitzliche Bestimmungen zum Geltungsbereich im StraBienverkehr fiir den Anwendungsbereich
der Richtlinie (EU) 2020/1057 und des Anhangs 31 Teil A Abschnitt 2 des Abkommens mit dem
Vereinigten Konigreich Grol3britannien und Nordirland

8§ la. (1) Ein mobiler Arbeitnehmer, der bei einem in einem EU-Mitgliedstaat oder EWR-Staat oder
der Schweizerischen Eidgenossenschaft niedergelassenen Verkehrsunternehmer beschéftigt ist, gilt nicht
als nach Osterreich entsandt, wenn er — im Rahmen einer Entsendung nach Art. 1 Abs. 3 lit. a der
Richtlinie 96/71/EG — bilaterale Beftrderungen von Gltern oder Fahrgésten oder kombinierten Verkehr
im Sinne des Art. 1 Abs. 3 oder 4 oder 6 der Richtlinie (EU) 2020/1057 durchfiihrt. Gleiches gilt fir
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einen mobilen Arbeitnehmer, der bei einem in einem EU-Mitgliedstaat niedergelassenen
Verkehrsunternehmer beschéftigt ist, wenn er — im Rahmen einer Entsendung nach Art. 1 Abs. 3 lit. a der
Richtlinie 96/71/EG — ber eine bilaterale Beforderung hinaus zusétzliche Tatigkeiten der Be- und/oder
Entladung von Gitern oder des Aufnehmens oder Absetzens von Fahrgésten vornimmt, auf die nach
Art.1 Abs. 3 oder 4 der Richtlinie (EU) 2020/1057 die Ausnahme flr bilaterale Beférderungen
anzuwenden ist.

(2) Eine — die Entsendung nach Osterreich ausschlieRende — bilaterale Beférderung von Giitern im
Sinne des Abs.1 erster Satz bedeutet die Verbringung von Gitern auf der Grundlage eines
Beforderungsvertrags von einem EU-Mitgliedstaat oder EWR-Staat oder von der Schweizerischen
Eidgenossenschaft, jeweils als Niederlassungsmitgliedstaat im Sinne des Art. 2 Z 8 der Verordnung (EG)
Nr. 1071/2009 zur Festlegung gemeinsamer Regeln fir die Zulassung zum Beruf des
Kraftverkehrsunternehmers, ABI. Nr.L 300 vom 14.11.2009 S.51, zuletzt gedndert durch die
Verordnung (EU) 2020/1055, ABI. Nr. L 249 vom 31.07.2020 S. 17, in einen anderen der vorgenannten
Staaten oder einen Drittstaat oder von einem anderen der vorgenannten Staaten oder einem Drittstaat in
den Niederlassungsmitgliedstaat.

(3) Eine — die Entsendung nach Osterreich ausschlieRende — zusitzliche Tatigkeit der Be- oder
Entladung von Gutern im Sinne des Abs. 1 zweiter Satz liegt vor, wenn der Fahrer Uber eine bilaterale
Beforderung hinaus in den Mitgliedstaaten oder Drittstaaten, durch die er fahrt, eine Téatigkeit der Be-
und/oder Entladung vornimmt, sofern der Fahrer die Waren nicht in demselben Mitgliedstaat 1&dt und
entladt.

(4) Erfolgt im Anschluss an eine Dbilaterale Beforderung von Gltern, die im
Niederlassungsmitgliedstaat beginnt und wéhrend der keine zusatzliche Tatigkeit im Sinne des Abs. 3
ausgefuhrt wird, eine bilaterale Befoérderung von Gitern in den Niederlassungsmitgliedstaat, so umfassen
die Uiber die bilaterale Beforderung hinausgehenden — die Entsendung nach Osterreich ausschlieRenden —
zusdtzlichen Tatigkeiten im Sinne des Abs. 1 zweiter Satz hdchstens zwei zusétzliche Téatigkeiten der Be-
und/oder Entladung, sofern der Fahrer die Waren nicht in demselben Mitgliedstaat 1adt und entladt.

(5) Eine — die Entsendung nach Osterreich ausschlieBende — zusétzliche Tiatigkeit nach Abs. 1
zweiter Satz und den Abs. 3 und 4 liegt nur bis zu dem Tag vor, ab dem Fahrzeuge, die in einem
Mitgliedstaat erstmals zugelassen werden, gemaR Artikel 8 Absatz 1 Unterabsatz 4 der Verordnung (EU)
Nr. 165/2014 (ber den Fahrtenschreiber im Stralenverkehr, ABI. Nr. L 60 vom 28.02.2014 S. 1, in der
Fassung der Verordnung (EU) 2020/1054 zur Anderung der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 und der
Verordnung (EU) Nr. 165/2014, ABI. Nr. L 249 vom 31.07.2020 S. 1, mit intelligenten Fahrtenschreibern
ausgerustet sein mussen, die die Anforderungen an die Aufzeichnung von Grenziberschreitungen und
zusétzlichen Tatigkeiten gemal Artikel 8 Absatz 1 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 165/2014
erfullen. Ab diesem Tag gelten die Ausnahmeregelungen fur zusatzliche Tatigkeiten im Sinne des Abs. 1
zweiter Satz und der Abs. 3 und 4 nur noch fir mobile Arbeitnehmer, die Fahrzeuge nutzen, die mit
intelligenten Fahrtenschreibern gema den Art. 8, 9 und 10 der Verordnung (EU) Nr. 165/2014
ausgestattet sind.

(6) Eine — die Entsendung nach Osterreich ausschlieBende — bilaterale Beforderung von Fahrgésten
im Sinne des Abs. 1 erster Satz ist im grenziberschreitenden Gelegenheits- oder Linienverkehr im Sinne
der Verordnung (EG) Nr.1073/2009 uber gemeinsame Regeln fir den Zugang zum
grenziberschreitenden Personenkraftverkehrsmarkt, ABI. Nr. L300 vom 14.11.2009 S. 88, zuletzt
geéndert durch die Verordnung (EU) Nr. 517/2013, ABI. Nr. L 158 vom 10.06.2013 S. 1, berichtigt durch
ABI. Nr. L 272 vom 16.10.2015 S. 15, dann gegeben, wenn ein Fahrer eine der folgenden Téatigkeiten
ausfuhrt:
1. Fahrgéste in einem EU-Mitgliedstaat oder EWR-Staat oder der Schweizerischen
Eidgenossenschaft, jeweils als Niederlassungsmitgliedstaat, aufnimmt und in einem anderen der
vorgenannten Staaten oder in einem Drittstaat wieder absetzt, oder

2. Fahrgaste in einem EU-Mitgliedstaat oder EWR-Staat oder in der Schweizerischen
Eidgenossenschaft oder in einem Drittland aufnimmt und sie in einem EU-Mitgliedstaat oder
EWR-Staat oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft, jeweils als
Niederlassungsmitgliedstaat, wieder absetzt, oder

3. Fahrgaste in einem EU-Mitgliedstaat oder EWR-Staat oder der Schweizerischen
Eidgenossenschaft, jeweils als Niederlassungsmitgliedstaat, aufnimmt und wieder absetzt, um
ortliche Ausflige in einen anderen Mitgliedstaat oder in ein Drittland gemaR der
Verordnung (EG) Nr. 1073/2009 durchzufihren.

(7) Eine — die Entsendung nach Osterreich ausschlieRende — zusatzliche Tatigkeit in Bezug auf
Fahrgéste im Sinne des Abs. 1 zweiter Satz liegt vor, wenn der Fahrer zusatzlich zu einer bilateralen
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Beférderung einmal Fahrgaste aufnimmt; und/oder einmal in den EU-Mitgliedstaaten oder Drittstaaten,
durch die er fahrt, Fahrgiste wieder absetzt, sofern der Fahrer keine Beforderung von Fahrgésten
zwischen zwei Orten innerhalb des Durchfuhrmitgliedstaats anbietet. Dasselbe gilt fir die Rickfahrt.

(8) Eine — die Entsendung nach Osterreich ausschlieBende — zusétzliche Titigkeit nach Abs. 1
zweiter Satz und Abs. 7 liegt nur bis zu dem Tag vor, ab dem Fahrzeuge, die in einem EU-Mitgliedstaat
erstmals zugelassen werden, mit einem den in Art. 8 Abs.1 Unterabs. 1 der Verordnung (EU)
Nr. 165/2014 genannten Spezifikationen entsprechenden intelligenten Fahrtenschreiber ausgerustet sein
missen, der die in Art. 8 Abs. 1 Unterabs. 4 derselben Verordnung genannten Anforderungen an die
Aufzeichnung von Grenziberschreitungen und zusatzlichen Tatigkeiten erfullt. Ab diesem Tag gilt die
Ausnahmeregelung fiir zusatzliche Téatigkeiten nach Abs. 1 zweiter Satz und Abs. 7 nur noch fiir mobile
Arbeitnehmer, die Fahrzeuge nutzen, die mit intelligenten Fahrtenschreibern im Sinne der Art. 8, 9
und 10 der genannten Verordnung ausgestattet sind.

(9) Eine — die Entsendung nach Osterreich ausschlieRende — Beférderung im kombinierten Verkehr
im Sinne des Abs. 1 erster Satz liegt vor, wenn der Fahrer im Sinne der Richtlinie 92/106/EWG (ber die
Festlegung gemeinsamer Regeln flr bestimmte Beférderungen im kombinierten Giiterverkehr zwischen
Mitgliedstaaten, ABI. Nr. L 368 vom 17.12.1992 S. 38, zuletzt geéndert durch die Richtlinie 2013/22/EU
zur Anpassung bestimmter Richtlinien im Bereich Verkehr aufgrund des Beitritts der Republik Kroatien,
ABI. Nr. L 158 vom 10.06.2013 S. 356, die Zu- oder Ablaufstrecke auf der Stral3e zuriicklegt, sofern die
auf der Stralle zuriickgelegte Teilstrecke selbst aus bilateralen Beforderungen im Sinne von Art. 1 Abs. 3
der Richtlinie (EU) 2020/1057 besteht.

(10) Ein Kraftfahrer, der eine Kabotagebeférderung im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1072/2009
Uber gemeinsame Regeln fur den Zugang zum Markt des grenziiberschreitenden Giiterkraftverkehrs, ABI.
Nr. L 300 vom 14.11.2009 S. 72, zuletzt gedndert durch die Verordnung (EU) 2020/1055, ABI. Nr. L 249
vom 31.07.2020 S. 17, oder der Verordnung (EG) Nr. 1073/2009, durchflhrt, gilt als entsandt im Sinne
dieses Bundesgesetzes.

(11) Ein mobiler Arbeitnehmer, der bei einem Verkehrsunternehmer mit Sitz im Vereinigten
Konigreich GroRRbritannien und Nordirland beschéftigt ist, gilt nicht als entsandt, wenn er Beforderungen
auf der Grundlage eines Beforderungsvertrags im Sinne des Art. 462 Absatz 1 Buchstabe a des
Abkommens mit dem Vereinigten Konigreich GrofBbritannien und Nordirland durchfiihrt.*

4. In § 2 wird nach Abs. 3 folgender Abs. 3a eingefugt:

»(3a) Eine Entsendung im Sinne der Richtlinie (EU) 2020/1057 gilt in Hinblick auf Abs. 3 als
beendet, wenn der mobile Arbeitnehmer Osterreich im Rahmen einer grenziiberschreitenden Giiter- oder
Personenbeforderung verlasst. Dieser Entsendezeitraum ist nicht mit friiheren Entsendezeitrdumen im
Zusammenhang mit solchen grenziiberschreitenden Beforderungen desselben mobilen Arbeitnehmers
oder eines anderen mobilen Arbeitnehmers, den er ersetzt, zusammenzurechnen.

5. Dem § 2 wird folgender Abs. 5 angeftigt:

»(5) Arbeitgeber sind dafur verantwortlich, sicherzustellen, dass ihre Fahrer Kenntnis uber ihre
Rechte und Pflichten gemaR der Richtlinie (EU) 2020/1057 erlangen.*

6. 8§ 12 Abs. 1 lautet:

(1) Das Amt fiir Betrugsbekdmpfung ist berechtigt, das Bereithalten der Unterlagen nach den §§ 21,
21a und 22 zu Uberwachen sowie in Bezug auf Arbeitnehmer mit gewdhnlichem Arbeitsort auf3erhalb
Osterreichs, die nicht dem ASVG unterliegen, die zur Kontrolle des unter Beachtung der jeweiligen
Einstufungskriterien zustehenden Entgelts (Lohnkontrolle) im Sinne des 8 29 erforderlichen Erhebungen
durchzufiihren. Die Organe des Amtes fiir Betrugsbekampfung sind berechtigt,

1. die Betriebsstétten, Betriebsraume und auswaértigen Arbeitsstatten oder Arbeitsstellen sowie die
Aufenthaltsradume der Arbeitnehmer ungehindert zu betreten und Wege zu befahren, auch wenn
dies sonst der Allgemeinheit untersagt ist,

2.von den dort angetroffenen Personen Auskinfte tber alle fur die Erhebung nach Abs. 1
mafgebenden Tatsachen zu verlangen, wenn Grund zur Annahme besteht, dass es sich bei diesen
Personen um Arbeitgeber oder um Arbeitnehmer handelt,

3.in die zur Erhebung erforderlichen Unterlagen (88 21, 21a und 22) Einsicht zu nehmen,
Ablichtungen dieser Unterlagen anzufertigen und — soweit kein Einsatz mobiler Arbeitnehmer im
Sinne der Richtlinie (EU) 2020/1057 oder von Anhang 31 Teil A Abschnitt 2 des Abkommens
mit dem Vereinigten Konigreich GroRbritannien und Nordirland vorliegt — die Ubermittlung
dieser Unterlagen zu fordern, wobei die Unterlagen bis zum Ablauf des der Aufforderung
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zweitfolgenden Werktages abzusenden sind. Erfolgt bei innerhalb eines Arbeitstages
wechselnden Arbeits(Einsatz)orten die Kontrolle nicht am ersten Arbeits(Einsatz)ort, sind die
Unterlagen dem Amt fur Betrugsbekdmpfung nachweislich zu tbermitteln, wobei die Unterlagen
bis zum Ablauf des der Aufforderung zweitfolgenden Werktages abzusenden sind. Fur die
Ubermittlung gebiihrt kein Ersatz der Aufwendungen,

4. die Ubermittlung von im § 22 aufgezahlten Lohnunterlagen auch bis zu einem Monat nach der
Beendigung der Entsendung oder Uberlassung zu verlangen. Diese Unterlagen sind vom
Arbeitgeber oder Uberlasser binnen 14 Tagen ab dem Zugang des Verlangens beim Arbeitgeber
zu Ubermitteln,

5. im Falle der Entsendung mobiler Arbeithehmer im Sinne der Richtlinie (EU) 2020/1057 nach
Osterreich die Ubermittlung folgender Unterlagen nach der Beendigung der Entsendung Uber die
mit dem Binnenmarkt-Informationssystem (IMI) nach der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 Uber
die Verwaltungszusammenarbeit mit Hilfe des Binnenmarkt-Informationssystems und zur
Authebung der Entscheidung 2008/49/EG der Kommission (,,IMI-Verordnung®), ABI. Nr. L 316
vom 14.11.2012 S. 1, zuletzt gedndert durch die Verordnung (EU) 2020/1055, ABI. Nr. L 249
vom 31.07.2020 S. 17, und die Richtlinie (EU) 2020/1057, verbundene 6ffentliche Schnittstelle
zu verlangen:

a) die in § 21a Abs. 2 aufgezahlten Unterlagen,

b) den  Arbeitsvertrag oder gleichwertige Unterlagen im Sinne des Art. 3 der
Richtlinie 91/533/EWG (ber die Pflicht des Arbeitgebers zur Unterrichtung des
Arbeitnehmers Uber die flir seinen Arbeitsvertrag oder sein Arbeitsverhéltnis geltenden
Bedingungen, ABI. Nr. L 288 vom 18.10.1991 S. 32, sowie — fiir den Kalendermonat oder die
Kalendermonate  der  Entsendung—  Lohnzettel,  Lohnzahlungshachweise  oder
Bankuberweisungsbelege, Unterlagen betreffend die Lohneinstufung und
Arbeitszeitaufzeichnungen.

Diese Unterlagen sind vom Verkehrsunternehmer binnen acht Wochen nach dem Tag der
Aufforderung Uber die mit dem Binnenmarkt-Informationssystem (IMI) verbundene 6ffentliche
Schnittstelle zu Gbermitteln.

6. im Falle der Entsendung mobiler Arbeitnehmer im Sinne des Abkommens mit dem Vereinigten
Konigreich GroBbritannien und Nordirland nach Osterreich die Ubermittlung folgender
Unterlagen nach der Beendigung der Entsendung dber die mit dem Binnenmarkt-
Informationssystem (IMI) verbundene 6ffentliche Schnittstelle zu verlangen:

a) die in § 21a Abs. 2 aufgezéhlten Unterlagen,

b) den Arbeitsvertrag oder ein gleichwertiges Dokument, sowie — flir den Kalendermonat oder
die Kalendermonate der Entsendung— Lohnzettel, Lohnzahlungsnachweise oder
Bankuberweisungsbelege, Unterlagen betreffend die Lohneinstufung und
Arbeitszeitaufzeichnungen.

Diese Unterlagen sind vom Verkehrsunternehmer binnen acht Wochen nach dem Tag der

Aufforderung Uber die mit dem Binnenmarkt-Informationssystem (IMI) verbundene 6ffentliche

Schnittstelle zu Gbermitteln.

7. Einsicht in die Datenbank im Kompetenzzentrum LSDB zu nehmen;

8. Einsicht in die Datenbank des Dachverbandes der Sozialversicherungstrdger zu nehmen, die der
Speicherung der im Zusammenhang mit der Ausstellung eines PD Al nach den Verordnungen
(EG) Nr. 883/2004 und Nr. 987/2009 Ubermittelten Informationen dient.

9. Einsicht in die Entsendemeldungen nach § 19a zu nehmen.*

7.1n 8 15 Abs. 2 letzter Satz wird der Ausdruck ,,§ 12 Abs. 1 Z 4 und 5¢ durch den Ausdruck ,,§ 12 Abs. 1
Z 4 und 7¢ ersetzt.

8. Nach § 17 werden folgende §§ 17a und 17b samt Uberschriften eingefiigt:

»Zusammenarbeit mit Behorden anderer EU-Mitgliedstaaten und gegenseitige Amtshilfe im
StraRenverkehr nach der Richtlinie (EU) 2020/1057

8 17a. (1) Das Amt fiir Betrugsbhekdmpfung hat mit den zustandigen Behdrden und Stellen anderer
EU-Mitgliedstaaten bei den Aufgaben gemaR Art. 1 Abs. 11 lit. ¢ und Unterabs. 2 und 3 der Richtlinie
(EU) 2020/1057 zusammenzuarbeiten. Diese Zusammenarbeit umfasst im Wege der Amtshilfe die
Bereitstellung von Unterlagen und das Ersuchen um entsprechende Bereitstellung nach Art. 1 Abs. 11
lit. ¢ und Unterabs. 2 und 3 der Richtlinie (EU) 2020/1057.
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(2) Im Falle eines von einer zustdndigen Behodrde oder Stelle eines anderen EU-Mitgliedstaates oder
EWR-Staates an das Amt fur Betrugsbekdmpfung gerichteten Ersuchens nach Art. 1 Abs. 11 lit. ¢ und
Unterabs. 2 der Richtlinie (EU) 2020/1057 hat dieses die angeforderten Unterlagen innerhalb von
langstens 25 Arbeitstagen nach dem Zeitpunkt des Ersuchens (ber das Binnenmarkt-
Informationssystem (IMI) bereitzustellen.

(3) Im Ubrigen bleibt § 17 unberiihrt.

Zusammenarbeit mit Behoérden und gegenseitige Amtshilfe im StralRenverkehr nach dem
Abkommen mit dem Vereinigten Konigreich GroRbritannien und Nordirland

8 17b. (1) Das Amt fur Betrugshekdmpfung hat mit den zustdndigen Behdrden und Stellen des
Vereinigten Konigreiches Grofbritannien und Nordirland bei den Aufgaben geméBR Art. 6 Abs. 1
Buchstabe ¢ und Unterabs. 2 und 3 von Anhang 31 Teil A Abschnitt2 des Abkommens mit dem
Vereinigten Kénigreich GroBbritannien und Nordirland zusammenzuarbeiten. Diese Zusammenarbeit
umfasst im Wege der Amtshilfe die Bereitstellung von Unterlagen und das Ersuchen um entsprechende
Bereitstellung nach Art. 6 Abs. 1 lit. ¢ und Unterabs. 2 und 3 von Anhang 31 Teil A Abschnitt 2 des
vorgenannten Abkommens.

(2) Im Falle eines an das Amt fiir Betrugsbekampfung gerichteten Ersuchens nach Art. 6 Abs. 1 lit. ¢
und Unterabs. 2 von Anhang 31 Teil A Abschnitt 2 des Abkommens mit dem Vereinigten Konigreich
Grof3britannien und Nordirland hat dieses die angeforderten Unterlagen innerhalb von langstens
25 Arbeitstagen nach dem Zeitpunkt des Ersuchens tber das Binnenmarkt-Informationssystem (IMI)
bereitzustellen.

9. Nach § 18 wird folgender § 18a samt Uberschrift eingefiigt:
winformationsverpflichtung von Verkehrsunternehmern

8 18a. Verkehrsunternehmer mit Niederlassung im Inland haben nach Aufforderung durch das Amt
fir Betrugsbekampfung diesem binnen einer Woche jene Unterlagen zur Verfiigung zu stellen, die
erforderlich sind, damit das Amt flr Betrugsbek&mpfung einem Amtshilfeersuchen im Sinne des § 17a
oder § 17b nachkommen kann.*

10. Dem § 19 wird folgender Abs. 8 angefiigt:

,»(8) Abs. 1 bis 3 und 5 bis 7 gelten nicht fur die Entsendung mobiler Arbeitnehmer im Sinne der
Richtlinie (EU) 2020/1057.«

11. Nach § 19 wird folgender § 19a samt Uberschrift eingefiigt:
»Meldepflicht bei Entsendung von mobilen Arbeitnehmern im Straflenverkehr

8§ 19a. (1) Verkehrsunternehmer mit Niederlassung in einem EU-Mitgliedstaat haben die Entsendung
bei ihnen beschaftigter mobiler Arbeitnehmer im Sinne der Richtlinie (EU) 2020/1057 nach Osterreich
unter Verwendung des Standardformulars der offentlichen Schnittstelle des Binnenmarkt-
Informationssystem  (IMI)  nach  der  Verordnung  (EU)  Nr. 1024/2012  dber  die
Verwaltungszusammenarbeit mit Hilfe des Binnenmarkt-Informationssystems und zur Aufhebung der
Entscheidung 2008/49/EG der Kommission, zu melden. Die Meldung ist spatestens bei Beginn der
Entsendung vorzunehmen und hat folgende Angaben zu enthalten; nachtragliche Anderungen bei den
Angaben sind unverziglich zu melden:

1. die Identitdt des Unternehmens, zumindest in Form der Nummer der Gemeinschaftslizenz, sofern

diese verfugbar ist,

2.die  Kontaktangaben eines  Verkehrsleiters oder einer anderen  Person im

Niederlassungsmitgliedstaat, der/die als Ansprechpartner fur die zustdndigen osterreichischen
Behorden zur Verfligung steht und Dokumente oder Mitteilungen versendet und in Empfang
nimmt,

3. die Identitdt (Name, Geburtsdatum, Sozialversicherungsnummer und die Staatsangehdrigkeit),

die Wohnanschrift und die Filhrerscheinnummer des mobilen Arbeitnehmers,

4.den Beginn des Arbeitsvertrags des mobilen Arbeitnehmers und das auf diesen Vertrag

anwendbare Recht,

5. das geplante Datum des Beginns und des Endes der Entsendung fiir einen Zeitraum von

mindestens einem Tag und héchstens sechs Monaten,

6. die amtlichen Kennzeichen der Kraftfahrzeuge,

7.0b es sich bei den Verkehrsdienstleistungen um Guterbeférderung, Personenbeférderung,

grenzuberschreitende Beférderung oder Kabotage handelt.
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(2) Verkehrsunternehmer mit Sitz im Vereinigten Konigreich GrofRbritannien und Nordirland haben
die Entsendung mobiler Arbeitnehmer im Sinne von Anhang 31 Teil A Abschnitt 2 des Abkommens mit
dem Vereinigten Konigreich GroRbritannien und Nordirland nach Osterreich unter Verwendung des
Standardformulars der offentlichen Schnittstelle des Binnenmarkt-Informationssystem (IMI) nach der
Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 zu melden. Die Meldung ist spatestens bei Beginn der Entsendung
vorzunehmen und hat folgende Angaben zu enthalten; nachtragliche Anderungen bei den Angaben sind
unverziglich zu melden:

1. die Identitdt des Unternechmens, zumindest in Form der Nummer der giiltigen Lizenz, sofern
diese verfugbar ist,

2. die Kontaktdaten eines Verkehrsleiters oder einer anderen Kontaktperson auf dem Gebiet des
Vereinigten Konigreiches,

3. die Identitdt (Name, Geburtsdatum, Sozialversicherungsnummer und die Staatsangehorigkeit),
die Wohnanschrift und die Fuhrerscheinnummer des mobilen Arbeithehmers,

4. den Beginn des Arbeitsvertrags des mobilen Arbeitnehmers und das auf diesen Vertrag
anwendbare Recht,

5. das geplante Datum des Beginns und des Endes der Entsendung fiir einen Zeitraum von
mindestens einem Tag und héchstens sechs Monaten, sowie

6. die amtlichen Kennzeichen der Kraftfahrzeuge.*

12. Nach § 21 wird folgender § 21a samt Uberschrift eingefiigt:
»Bereithaltung von Unterlagen im Straflenverkehr

§ 21a. (1) Verkehrsunternehmer im Sinne des § 19a Abs. 1 und Abs. 2 haben vor Beginn der
Entsendung von mobilen Arbeitnehmern dem Fahrer die Meldung nach § 19a in Papierform oder
elektronischer Form bereitzustellen. Der Fahrer hat die ihm bereitgestellte Meldung wahrend des
Entsendezeitraums bereitzuhalten oder dem Amt fur Betrugsbekdmpfung unmittelbar vor Ort und im
Zeitpunkt der Erhebung in elektronischer Form zugénglich zu machen.

(2) Fahrer, die ihren gewohnlichen Arbeitsort nicht in Osterreich haben und bei in einem
EU-Mitgliedstaat niedergelassenen Verkehrsunternehmer oder bei einem Verkehrsunternehmer mit Sitz
im Vereinigten Konigreich GroBbritannien und Nordirland beschéftigt sind, haben — unabhéngig davon,
ob eine Entsendung nach Osterreich vorliegt und unbeschadet des Abs.1 — folgende vom
Verkehrsunternehmer bereitgestellte Unterlagen bereitzuhalten oder dem Amt fiir Betrugsbekdmpfung
unmittelbar vor Ort und im Zeitpunkt der Erhebung in elektronischer Form zuganglich zu machen:

1. Belege, aus denen
a) im Falle einer Guterbeforderung das beforderte Gut, der Be- und Entladeort und der
Auftraggeber, oder
b) im Falle einer Personenbeférderung der Aufnahme- und Absetzort der beforderten Fahrgaste
ersichtlich sind, wie etwa im Falle der lit. a einen elektronischen Frachtbrief (e-CMR) oder die in
Art. 8 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 genannten Belege, und
2. Aufzeichnungen des Fahrtenschreibers gemall den Vorschriften uber die Aufzeichnung und
Aufbewahrung der Verordnungen (EG) Nr.561/2006 Uber die Harmonisierung bestimmter
Sozialvorschriften im StraRenverkehr, ABI. Nr. L 102 vom 11.04.2006 S. 1, zuletzt geédndert
durch die Verordnung (EU) 2020/1054, ABI. Nr.L 249 vom 31.07.2020 S.1, und (EU)
Nr. 165/2014, oder in Teil B Abschnitte 2 und 4 von Anhang 31 des Abkommens mit dem
Vereinigten Konigreich Grof3britannien und Nordirland.
Verkehrsunternehmer haben die vorgenannten Unterlagen in Papierform oder elektronischer Form dem
Fahrer bereitzustellen. Die Verpflichtung nach diesem Absatz gilt sowohl bei Entsendungen nach
Osterreich als auch in jenen Féllen, in denen keine Entsendung nach Osterreich vorliegt, beispielsweise
nach § 1a oder wegen eines Transits durch Osterreich.

(3) § 21 Abs. 1 bleibt im Ubrigen unberiihrt.*

13. § 22 Abs. 1a lautet:

»(1a) Bei der Entsendung von mobilen Arbeitnehmern im Transportbereich (§ 1 Abs. 9) sind
abweichend wvon Abs.1 der Arbeitsvertrag oder Dienstzettel und Arbeitszeitaufzeichnungen
(Aufzeichnungen im Sinne von Art. 36 der Verordnung (EU) Nr. 165/2014) bereits ab der Einreise in das
Bundesgebiet im Fahrzeug bereitzuhalten oder diese dem Amt fir Betrugsbekdmpfung unmittelbar vor
Ort und im Zeitpunkt der Erhebung in elektronischer Form zugénglich zu machen. Lohnzettel,
Lohnzahlungsnachweise oder Bankiberweisungsbelege und Unterlagen betreffend die Lohneinstufung
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sowie Arbeitszeitaufzeichnungen fiir den mobilen Arbeitnehmer im Transportbereich sind auf Verlangen
des Amtes fiir Betrugsbekampfung fiir das Kalendermonat, in dem die Kontrolle stattgefunden hat, und
fur das diesem Kalendermonat vorangehende Kalendermonat, wenn der Arbeitnehmer im vorangehenden
Kalendermonat in Osterreich tatig war, innerhalb einer Frist von 14 Kalendertagen nach dem Ende des
Kalendermonats, in dem die Kontrolle erfolgt ist, zu Gbermitteln. Langen die Lohnunterlagen nach dem
zweiten Satz innerhalb dieser Frist bei dem Amt fur Betrugsbekampfung nicht oder nicht vollstandig ein,
gilt dies als Nichtbereithalten der Lohnunterlagen.*

14. In 8 22 wird nach Abs. 1b folgender Abs. 1c eingefiigt:

»(1¢) Abs. 1 bis 1b gilt nicht fur die Entsendung mobiler Arbeitnehmer im Sinne der Richtlinie
(EU) 2020/1057 oder von Anhang 31 Teil A Abschnitt 2 des Abkommens mit dem Vereinigten
Konigreich GrofBbritannien und Nordirland.*

15. 8 23 lautet:

»823. (1) Die in der Meldung nach §19 Abs.3 Z 3 genannte Ansprechperson hat nach den
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes Unterlagen bereitzuhalten, Dokumente entgegenzunehmen und
Auskiinfte zu erteilen. Die Ansprechperson hat dem Kreis der nach Osterreich entsandten Arbeitnehmer
anzugehoren oder eine in Osterreich niedergelassene und zur berufsméRigen Parteienvertretung befugte
Person (8 21 Abs. 2 Z 4) zu sein. Bei der Entsendung von mobilen Arbeithehmern im Transportbereich ist
der jeweilige Lenker des Kraftfahrzeuges Ansprechperson, es sei denn, der Arbeitgeber meldet eine zur
berufsméaRigen Parteienvertretung befugte Person (8 21 Abs. 2 Z 4) als Ansprechperson.

(2 Abs. 1 gilt nicht fur mobile Arbeitnehmer, die im Sinne der Richtlinie (EU) 2020/1057 nach
Osterreich entsandt sind.*

16. Nach § 26 wird folgender § 26a samt Uberschrift eingefiigt:

»Verstofie im Zusammenhang mit den Melde- und Bereithaltungspflichten bei Entsendung im
StraBenverkehr

§ 26a. (1) Wer als Verkehrsunternehmer im Sinne des § 19a oder des § 21a

1. die Meldung oder die Meldung Uber nachtragliche Anderungen bei den Angaben
(Anderungsmeldung) entgegen § 19a nicht, nicht rechtzeitig oder nicht vollstdndig erstattet oder

2. in der Meldung oder Anderungsmeldung vorsatzlich unrichtige Angaben erstattet oder
3. die erforderlichen Unterlagen entgegen § 21a nicht dem Fahrer bereitstellt,

begeht unabhéngig von der Anzahl der von der Verwaltungsibertretung betroffenen Arbeitnehmer eine
einzige Verwaltungsubertretung und ist von der Bezirksverwaltungshehdrde mit Geldstrafe bis zu
20 000 Euro zu bestrafen.

(2) Wer als Fahrer die erforderlichen und ihm bereitgestellten Unterlagen entgegen § 21a nicht
bereithdlt oder nicht unmittelbar in elektronischer Form zugénglich macht, begeht unabhéngig von der
Anzahl der wvon der Verwaltungsibertretung betroffenen  Arbeitnehmer eine einzige
Verwaltungsubertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehorde mit Geldstrafe bis zu 1 000 Euro zu
bestrafen.

17. Nach § 27 werden folgende §§ 27a bis 27c¢ samt Uberschrift eingefiigt:
,» Vereitelungshandlungen im Zusammenhang mit der Kontrolle bei Entsendung im Straflenverkehr

8§ 27a. Wer als Verkehrsunternehmer im Sinne des § 19a die erforderlichen Unterlagen entgegen
812 Abs.1 Z5 oder6 nicht Ubermittelt, begeht unabh&ngig von der Anzahl der von der
Verwaltungsubertretung betroffenen Arbeitnehmer eine einzige Verwaltungsibertretung und ist von der
Bezirksverwaltungsbehdrde mit Geldstrafe bis zu 40 000 Euro zu bestrafen.

8§27b. (1) Wer als Versender, Spediteur, Auftragnehmer oder Unterauftragnehmer eine
Verkehrsdienstleistung in Auftrag gibt, obwohl er wusste oder angesichts aller relevanten Umsténde hétte
wissen mussen, dass der Verkehrsunternehmer oder der Fahrer in Zusammenhang mit der
Verkehrsdienstleistung den Bestimmungen des § 19a oder des § 21a zuwiderhandelt, begeht unabhéngig
von der Anzahl der von der Verwaltungsibertretung betroffenen Arbeitnehmer eine einzige
Verwaltungsubertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehdrde mit Geldstrafe bis zu 20 000 Euro zu
bestrafen.

(2) Wer als Versender, Spediteur, Auftragnehmer oder Unterauftragnehmer eine
Verkehrsdienstleistung in Auftrag gibt, obwohl er wusste oder angesichts aller relevanten Umsténde hétte
wissen mussen, dass der Verkehrsunternehmer oder der Fahrer in Zusammenhang mit der
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Verkehrsdienstleistung den Bestimmungen des 8§12 Abs.1 Z5 oder6 zuwiderhandelt, begeht
unabhéngig von der Anzahl der von der Verwaltungsiibertretung betroffenen Arbeitnehmer eine einzige
Verwaltungsubertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehdrde mit Geldstrafe bis zu 40 000 Euro zu
bestrafen.

8§ 27c. Wer als Verkehrsunternehmer entgegen 8 18a dem Amt flir Betrugsbekdmpfung nicht die
erforderlichen Unterlagen zur Verfiigung stellt, begeht unabhdngig von der Anzahl der von der
Verwaltungsubertretung betroffenen Arbeitnehmer eine einzige Verwaltungsibertretung und ist von der
Bezirksverwaltungsbehérde mit Geldstrafe bis zu 40 000 Euro zu bestrafen.«

18. Die Uberschrift zu § 35 lautet:

»Evidenz iiber Verwaltungs(straf)verfahren nach den 8§ 26, 26a, 27, 27a bis 27c, 28, 29 Abs. 1, 31
und 34«

19. 8§ 35 Abs. 1 und 2 lautet:

(1) Fur Zwecke der Beantragung eines Strafausmalies, der Strafbemessung, der Untersagung der
Dienstleistung nach §31 Abs.1 und der Feststellung der Auslbung einer Dienstleistung trotz
Untersagung sowie fur die Zwecke der Evaluierung der Strafverfolgung oder des Strafvollzugs sowie fiir
die Zwecke der Beauskunftung offentlicher Auftraggeber und Sektorenauftraggeber hat das
Kompetenzzentrum LSDB eine Evidenz Uber rechtskrdftige Bescheide und Erkenntnisse in
Verwaltungs(straf)verfahren nach den 88 26, 26a, 27, 27a bis 27c, 28, 29 Abs. 1, 31 und 34 zu fiihren.
Diese kann automationsunterstitzt gefiihrt werden.

(2) Die Bezirksverwaltungsbehdrden und die Verwaltungsgerichte der L&nder haben Ausfertigungen
rechtskréftiger Bescheide und Erkenntnisse, die sie oder der Verwaltungsgerichtshof in Strafverfahren
oder Verfahren gemal den §8 26, 26a, 27, 27a bis 27c, 28, 29 Abs. 1, 31 und 34 erlassen haben, in
automationsunterstiitzter Form samt Datum der Rechtskraft unverziiglich dem Kompetenzzentrum LSDB
zu Ubermitteln. Desgleichen haben sie Ausfertigungen rechtskraftiger Bescheide und Erkenntnisse, mit
denen eine Strafe gemalR den 88 26, 26a, 27, 27a bis 27c, 28 oder 29 Abs. 1 gegen verantwortliche
Beauftragte im Sinne von 8 9 Abs. 2 letzter Satz und Abs. 3 VStG verhéngt wurde, jenem Unternehmen
zuzustellen, dem diese Bestrafung gemaR Abs. 4 zweiter Satz zuzurechnen ist. Im Bescheid oder im
Erkenntnis ist ein Hinweis darauf aufzunehmen, dass mit der rechtskraftigen Bestrafung die Eintragung
des/der Beschuldigten und jenes Unternehmens, dem die Bestrafung zuzurechnen ist, in die Evidenz
verbunden ist.*

20. § 35 Abs. 4 erster Satz lautet:

»Das Kompetenzzentrum LSDB hat der Bezirksverwaltungsbehdrde, dem Verwaltungsgericht des
Landes, dem Tréger der Krankenversicherung, dem Amt fiir Betrugsbek&mpfung oder der Bauarbeiter-
Urlaubs- und Abfertigungskasse auf VVerlangen binnen zwei Wochen zur Beantragung des Strafausmalies,
zur Strafbemessung, zur Untersagung der Dienstleistung oder zur Feststellung, dass trotz Untersagung
eine Dienstleistung ausgeiibt wird, Auskunft dartber zu geben, ob hinsichtlich des im Auskunftsersuchen
genannten Arbeitgebers oder Beschaftigers eine rechtskréftige Bestrafung oder Entscheidung gemaf den
8§ 26, 26a, 27, 27a bis 27c, 28, 29 Abs. 1 oder 31 vorliegt oder ihm eine solche Bestrafung zuzurechnen
ist.

21. In 8 41 wird nach Abs. 1 folgender Abs. 1a eingefigt:

»(1a) Abs. 1 ist auf den Einsatz mobiler Arbeitnehmer im Sinne der Richtlinie (EU) 2020/1057 oder
von Anhang 31 Teil A Abschnitt 2 des Abkommens mit dem Vereinigten Kénigreich GroRbritannien und
Nordirland mit der Mallgabe anzuwenden, dass anstelle der Ansprechperson dem Fahrer zugestellt
werden darf.

22. Dem § 72 werden folgende Abs. 11 und 12 angefugt:

(11) 8 1 Abs. 9, § 1a samt Uberschrift, § 2 Abs. 3a und die §§ 17a, 17b und 18a samt Uberschriften
sowie § 19 Abs. 8 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. | Nr. 111/2022 treten mit 2. Februar 2022 in
Kraft. §1 Abs.8 Z1, §2 Abs.5, §12 Abs. 1, §15 Abs.2, §19a samt Uberschrift, § 21a samt
Uberschrift, § 22 Abs. 1a und 1c, § 23, § 26a samt Uberschrift, §§ 27a bis 27c samt Uberschrift, § 35
Abs. 1, 2 und 4 und 8§ 41 Abs. 1a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. | Nr. 111/2022 treten mit
Ablauf des Tages ihrer Kundmachung in Kraft und sind auf Entsendungen anzuwenden, die nach dem
Tag ihrer Kundmachung begonnen haben. Meldungen nach § 19 Abs. 7, die fur mobile Arbeitnehmer im
Sinne der Richtlinie (EU) 2020/1057 vor Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBI. | Nr. 111/2022 erstattet
wurden, gelten fur den in der Meldung genannten Zeitraum weiter.
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(12) 8 2 Abs. 3 und § 3 Abs. 7 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. | Nr. 174/2021 gelten ab
dem 2. Februar 2022 auch fur Arbeitnehmer im Sinne des § 1 Abs. 9.«

Artikel 2
Anderung des Arbeitskraftetiberlassungsgesetzes

Das Arbeitskréftetiberlassungsgesetz, BGBI. Nr. 196/1988, zuletzt geéndert durch das Bundesgesetz
BGBI. | Nr. 174/2021, wird wie folgt geandert:

Dem § 23 wird folgender Abs. 28 angefugt:

»(28) 8§ 12a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. | Nr. 174/2021 gilt ab dem Inkrafttreten des
Bundesgesetzes BGBI. | Nr. 111/2022 auch fiir Arbeitnehmer im Sinne des § 1 Abs. 9 LSD-BG.*

Van der Bellen

Nehammer

www.ris.bka.gv.at



BUNDESKANZLERAMT

AMTSSIGNATUR

Unterzeichner

serialNumber=932783133,CN=Bundeskanzleramt,C=AT

Datum/Zeit 2022-07-19T16:54:24+02:00
Informationen zur Prufung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen
e : Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at
Prafinformation Informationen zur Prufung des Ausdrucks finden Sie unter:
https://lwww.bundeskanzleramt.gv.at/verifizierung
Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.




	BUNDESGESETZBLATT
	Artikel 1
	Änderung des Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetzes
	1. § 1 Abs. 8 Z 1 lautet:
	2. § 1 Abs. 9 lautet:
	3. Nach § 1 wird folgender § 1a samt Überschrift eingefügt:
	4. In § 2 wird nach Abs. 3 folgender Abs. 3a eingefügt:
	5. Dem § 2 wird folgender Abs. 5 angefügt:
	6. § 12 Abs. 1 lautet:
	7. In § 15 Abs. 2 letzter Satz wird der Ausdruck „§ 12 Abs. 1 Z 4 und 5“ durch den Ausdruck „§ 12 Abs. 1 Z 4 und 7“ ersetzt.
	8. Nach § 17 werden folgende §§ 17a und 17b samt Überschriften eingefügt:
	9. Nach § 18 wird folgender § 18a samt Überschrift eingefügt:
	10. Dem § 19 wird folgender Abs. 8 angefügt:
	11. Nach § 19 wird folgender § 19a samt Überschrift eingefügt:
	12. Nach § 21 wird folgender § 21a samt Überschrift eingefügt:
	13. § 22 Abs. 1a lautet:
	14. In § 22 wird nach Abs. 1b folgender Abs. 1c eingefügt:
	15. § 23 lautet:
	16. Nach § 26 wird folgender § 26a samt Überschrift eingefügt:
	17. Nach § 27 werden folgende §§ 27a bis 27c samt Überschrift eingefügt:
	18. Die Überschrift zu § 35 lautet:
	19. § 35 Abs. 1 und 2 lautet:
	20. § 35 Abs. 4 erster Satz lautet:
	21. In § 41 wird nach Abs. 1 folgender Abs. 1a eingefügt:
	22. Dem § 72 werden folgende Abs. 11 und 12 angefügt:


	Artikel 2
	Änderung des Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes
	Dem § 23 wird folgender Abs. 28 angefügt:



		2022-07-19T16:54:24+0200
	serialNumber=932783133,CN=Bundeskanzleramt,C=AT
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at




